
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Stadt Leun, Kernstadt 

 

Flächennutzungsplanänderung im Bereich des  

Bebauungsplanes Nr. 3a 

„Wackenbach“ – 1. Änderung und Erweiterung  

 

 

 

1. Auswertung und Beschlussempfehlungen zu den eingegangenen Stel-

lungnahmen mit Anregungen und Hinweisen im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs.1 BauGB sowie der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB 

 

2. Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs.2 BauGB  

 

 

 

Leun und Wettenberg, den 25.01.2024 

 

Planungsbüro Fischer, 35435 Wettenberg 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 1 BauGB  

 

Stellungnahmen mit Anregungen  

Amt für Bodenmanagement Marburg (30.11.2023) 

Avacon Netz GmbH (13.11.2023) 

DB Bahn AG (28.11.2023) 

EAM Netz GmbH (15.11.2023) 

Hessen Mobil Dillenburg (30.11.2023) 

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (01.11.2023) 

IHK Lahn-Dill (07.12.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Bauen und Wohnen (28.11.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises; Brandschutz (14.11.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (13.11.2023) 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Umwelt, Natur und Wasser (22.11.2023) 

Landesamt für Denkmalpflege, hessen Archäologie (21.11.2023) 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (01.12.2023) 

Regierungspräsidium Gießen (11.12.2023)  

 

 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen  

Bundesamt für Infrastruktur, Dienstleistungen der Bundeswehr (02.11.2023) 

enwag (03.11.2023) 

Gemeindevorstand der Gemeinde Löhnberg (23.11.2023) 

Hessen Forst, Forstamt Wetzlar (02.11.2023) 

Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen (14.11.2023) 

Magistrat der Stadt Solms (16.11.2023) 

PLEdoc GmbH (09.11.2023) 

Tennet TSO GmbH (02.11.2023) 

Vodafone Hessen GmbH & Co. KG (27.11.2023) 

 

 

 

 

 

Keine Stellungnahmen von:  

Abwasserverband Ulmtal-Lahn 

Botanische Vereinigung für Naturschutz 

Breitband Lahn Dill 

BUND 

Bundesamt für Infrastruktur 

Deutsche Telekom Technik GmbH  

Die Autobahn GmbH des Bundes 

Evangelische Kirche im Rheinland 

Gasversorgung Lahn-Dill GmbH 

Gemeindevorstand Ehringshausen 

Gemeindevorstand Greifenstein 

Hessische Gesellschaft für Ornithologie 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Abt. Gesundheit  

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Gefahrenabwehr 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Schulabteilung  

Kreisbauernverband 

Landesamt für Denkmalpflege, Bau- und Kunstdenkmalpflege  

Landesjagdverband Hessen e.V. 

Landrat des Lahn-Dill-Kreises, Allgemeine Landesverwaltung  

Magistrat der Stadt Solms 

Magistrat der Stadt Braunfels 

Naturschutzbund Deutschland Hessen e.V.  

Polizeipräsidium Gießen, Außenstelle 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

Verband Hess. Fischer e.V. 

Wanderverband Hessen e.V. 

Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke  

 

 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  

keine 
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Änderungen zum Entwurf:  

- Es wird im Titel des Bebauungsplanes zum Entwurf eine redaktionelle Anpas-

sung vorgenommen: Der Begriff „und Erweiterung“ wird herausgenommen. Vor-

liegend wird der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 3a „Wackenbach“ geändert. 

Es wird keine Erweiterung des räumlichen Geltungsbereiches vorgenommen. 

Die Flächennutzungsplanänderung wird entsprechend angepasst.  

 

- Das Flurstück 139/9 wird aus dem räumlichen Geltungsbereich herausgenom-

men 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 

 

(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindli-

chen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Be-

hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB und im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB vor-

gebrachten Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen 

und die vom Planungsbüro Fischer aus 35435 Wettenberg empfohlenen Beschluss-

empfehlungen beschlossen. 

 

 

(2) Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun billigt den gemäß (1) zu über-

arbeitenden Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung einschl. Begründung und 

beschließt den Entwurf und dessen Offenlage gemäß § 3 Abs.2 BauGB i.V.m. § 4 

Abs. 2 BauGB. 
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Amt für Bodenmanagement Marburg (30.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begründung redaktio-
nell angepasst. 
 
 
Zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men. 
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Avacon Netz GmbH (13.11.2023) 

 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
In der Anlage wird erkenntlich, dass die Leitung südlich des Plangebietes liegt und 
ebenfalls der Schutzstreifen außerhalb des Plangebietes verläuft. Es wird ein Hinweis 
in die Begründung ergänzt. Darüber hinaus besteht vorliegend kein weiterer Hand-
lungsbedarf.  
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Zu 2.: Die Hinweise und allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
Vorliegend besteht kein weiterer Handlungsbedarf, dass die Leitung und der Schutz-
streifen das Plangebiet nicht betreffen.  
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Anlage  
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DB Bahn AG (28.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit 

aufgeführt. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Die Hinweise beziehen sich auf das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren, auf 

die Bauausführung bzw. Erschließungsplanung und werden daher in der Begründung 

als Hinweis aufgeführt. Die Hinweise sind auf den genannten Planungsebenen zwin-

gend zu beachten.  
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EAM Netz GmbH (15.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es werden Hinweise über die 

vorkommenden Leitungen in der Begründung sowie im Hinweisteil der textli-

chen Festsetzungen aufgenommen. 

Die Leitungen verlaufen gemäß den Lageplänen innerhalb der Straßenparzellen und 

werden durch Hausanschlüsse ergänzt. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 

besteht vorliegend kein weiterer Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen 

und Hinweise im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungspla-

nung, Bauantrag, etc.) zu berücksichtigen sind. 

 
 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit-

aufgeführt. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Die Hinweise beziehen sich auf das nachfolgende Baugenehmigungsverfahren, auf 

die Bauausführung bzw. Erschließungsplanung und werden daher in der Begründung 

als Hinweis aufgeführt. Die Hinweise sind auf den genannten Planungsebenen zwin-

gend zu beachten.  
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Es folgen die Anlagen der Stellungnahmen 
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Hessen Mobil Dillenburg (30.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zu 1.: Die Ausführungen sind korrekt. 

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis ist an die nachfolgende Bauausführung und Umsetzungsebene adres-

siert. Daher wird der Hinweis in die Begründung übernommen.  

 

 

Zu 3.: Die Ausführungen sind korrekt. 

 

 

Zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung mit-
aufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  
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Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und klarstellend in der Begrün-

dung ergänzt.  

Der Hinweis ist auf Bauantragsebene zu beachten.  

 

 

Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

In der Begründung wird bereits thematisiert, dass zum weiteren Schutz für das künftige 

Plangebiet die Errichtung einer Flutmulde zum Schutz vor Hochwasserereignissen 

aufgenommen wird. Hierdurch wird zusätzlicher Retentionsraum innerhalb des Über-

schwemmungsgebietes geschaffen. Es wird eine weitere Erläuterung in der Begrün-

dung ergänzt.  

 

 

Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
mitaufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  

 

 

Zu 8. – 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begrün-
dung mitaufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  

 

 

Zu 11.: Dem Hinweis wird entsprochen. 
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Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (01.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 

 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das Regierungspräsidium Gießen wurde ebenfalls am Verfahren beteiligt. 
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IHK Lahn-Dill (07.12.2023) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Bauen und Wohnen (28.11.2023) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Zu 3.: Der Hinweis werden zur Kenntnis genommen. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises; Brandschutz (14.11.2023) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 2. – 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
mit aufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  
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Zu 4. und zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Hinweise werden in der Begründung ergänzt. Die Hinweise sind an die nachfol-
gende Ebene der Erschließungsplanung sowie das Bauantragsverfahren adressiert 
und dort zu beachten. Aufgrund der interkommunalen Zusammenarbeit im Lahn-Dill-
Kreis in Sachen Brandschutz wird grundsätzlich eine ausreichende Löschwasserver-
sorgung sichergestellt.  
 
 
 
 
 
 
Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und unter den Hinweisen 
der textlichen Festsetzungen auf der Plankarte des Bebauungsplanes und in der 
Begründung ergänzt.  
Die Hinweise sind an die nachfolgende Ebene der Erschließungsplanung sowie das 
Bauantragsverfahren adressiert und dort zu beachten. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (13.11.2023) 

 
 

Beschlussempfehlungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.: Die Ausführungen sind korrekt. 

 

 

Zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Umwelt, Natur und Wasser (22.11.2023) 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Die Seiten 1 bis 3 des Schreibens richten sich an die Bebauungsplanände-

rung, die vorgebrachten Hinweise werden in der Auswertung zum Bebauungsplan be-

handelt (dort fortlaufende Punkte 1 bis 15). Vorliegend werden die Seiten 2 und 3 nicht 

aufgeführt, da sie die Flächennutzungsplanänderung nicht betreffen.  
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Zu 16.:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 17.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Es fanden zwischenzeitlich bereits Vorabstimmungen zwischen dem Vorhabenträger 

und der Unteren Wasserbehörde statt. Hierbei wurde abgestimmt, dass die Errichtung 

der geplanten Stellplätze innerhalb des Überschwemmungsgebietes grundsätzlich ge-

nehmigungsfähig ist, wenn ein entsprechender Retentionsausgleich geschaffen wird. 

Damit die betroffenen Stellplätze nicht im überflutbaren Bereich liegen, wird bei der 

Bauausführung eine Aufschüttung vorgenommen. Der hierdurch beanspruchte Re-

tentionsraum wird westlich im Plangebiet durch eine Flutmulde ausgeglichen. Nach 

Rückmeldung der Unteren Wasserbehörde ist die Planung so grundsätzlich genehmi-

gungsfähig. Hierdurch ist sichergestellt, dass der Bebauungsplan vollzugsfähig ist. Der 

Antrag auf eine wasserrechtliche Genehmigung wird parallel zur Entwurfsoffenlage 

bzw. vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes gestellt und dann auf der nachfol-

genden Ebene im Rahmen der Bauantragsstellung umgesetzt. Auf der Ebene des 

Bauantrages findet ebenfalls die finale Detailplanung des Vorhabens (inkl. Parkplatz) 

statt, sodass dort der exakte Retentionsverlust sowie Ausgleich dessen erbracht und 

berechnet werden kann. 

Ein Hinweis auf dieses Vorgehen wird in der Begründung ergänzt. Auf der vorliegen-

den Planungsebene besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.  

 
 

Zu 18.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Hochwasserrisiko-

gebiet wird gemäß § 9 Abs.6 BauGB nachrichtlich in die Plankarte des Bebau-

ungsplanes übernommen.  

Die aufgeführten Hinweise werden zusätzlich in der Begründung ergänzt.  

 
 
Zu 19.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 20.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
mitaufgeführt.  
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplanes und insbesondere die Er-

schließungs- und Ausführungsplanung. Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht 

auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung darüber hinaus nicht.  

 
 
Zu 21: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   



  Auswertung der Stellungnahmen aus der Beteiligung gemäß § 3(1) u. § 4(1) BauGB 

           

FNP-Änderung im Bereich Bebauungsplan Nr. 3a „Wackenbach“ 1.ÄuE Seite 26 

 

 
 
 
22 
 
23 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zu 22: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

Zu 23: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich vorliegend um eine Bestandsüberplanung 

und somit um eine Nachverdichtung handelt.  

Es wird auf den Umweltbericht verweisen, welcher zum Entwurf mit ausgelegt wird 

und das Thema Boden thematisieren wird.  

 

 

Zu 24.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und Ausführungen zum Bo-
denschutz im Umweltbericht und in der Begründung zum Entwurf ergänzt.  
 
 
 
Zu 25.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und klarstellend in der 
Begründung ergänzt.  
 
 
Zu 26.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Zu 27.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Landesamt für Denkmalpflege, hessen Archäologie (21.11.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (01.12.2023) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. und zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Be-

gründung mitaufgeführt.    

Die vorgebrachten Hinweise werden zur Klarstellung zum nächsten Verfahrensschritt 

in die Begründung des Bebauungsplanes aufgenommen. Auf Ebene der vorbereiten-

den Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf, zumal kein 

begründeter Verdacht besteht, dass im Plangebiet mit dem Auffinden von Bomben-

blindgängern zu rechnen ist und demnach eine systematische Flächenabsuche nicht 

erforderlich ist. 
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Regierungspräsidium Gießen (11.12.2023)  

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Der Plan ist somit gemäß § 1 Abs.4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu 4.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Es ist zunächst klarzustellen, dass durch die Signatur „St“ in der Plankarte des Bebau-

ungsplanes ausschließlich Flächen für Stellplätze innerhalb des Überschwemmungs-

gebiets bauplanungsrechtlich vorbereitet werden. Dies wird in der Legende der Plan-

zeichnung definiert.  

Es fanden zwischenzeitlich bereits Vorabstimmungen zwischen dem Vorhabenträger 

und der Unteren Wasserbehörde statt. Hierbei wurde abgestimmt, dass die Errichtung 

der geplanten Stellplätze innerhalb des Überschwemmungsgebietes grundsätzlich ge-

nehmigungsfähig ist, wenn ein entsprechender Retentionsraumausgleich geschaffen 

wird. Damit die betroffenen Stellplätze nicht im überflutbaren Bereich liegen, wird eine 

Aufschüttung vorgenommen. Der hierdurch beanspruchte Retentionsraum wird west-

lich im Plangebiet durch eine Flutmulde ausgeglichen. Nach Rückmeldung der Unte-

ren Wasserbehörde ist die Planung so grundsätzlich genehmigungsfähig. Hierdurch 

ist sichergestellt, dass der Bebauungsplan vollzugsfähig ist. Der Antrag auf eine was-

serrechtliche Genehmigung wird parallel zur Entwurfsoffenlage bzw. vor Satzungsbe-

schluss des Bebauungsplanes gestellt und dann auf der nachfolgenden Ebene im 

Rahmen der Bauantragsstellung umgesetzt. Auf der Ebene des Bauantrages findet 

ebenfalls die finale Detailplanung des Vorhabens (inkl. Parkplatz) statt, sodass dort 

der exakte Retentionsverlust sowie Ausgleich dessen erbracht und berechnet werden 

kann. Ein Hinweis auf dieses Vorgehen wird in der Begründung ergänzt. Auf der vor-

liegenden Planungsebene besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

Zu 6.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-
men. 

 

 

Zu 7. und zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Vorliegend wird keine Neuflächeninanspruchnahme im planungsrechtlichen Außenbe-

reich vorbereitet. Es wird ein Bestand überplant, der durch Bebauung und Versiege-

lung geprägt ist. Daher entfällt das Erfordernis zum Ausgleich des Schutzgutes Boden.  

 

 

Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

mit aufgeführt.    

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

Zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Hinweisteil der 

textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan sowie in der Begründung ergänzt.  

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 

Handlungsbedarf. 
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Zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Untere Naturschutzbehörde hat ebenfalls eine Stellungnahme abgegeben, die hier 

eingestellt ist.  

 

 

Zu 15.: Der Hinweis ist korrekt. 

 

 




